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anders äußert sich Innocenz III. in einem Schreiben vom September 
1213 an den Speyerer Dekan145, ein Jahr nach den Kinderkreuzzügen. 
Wie umgewandelt ist jetzt die Rolle, die der Bevölkerung in der Kreuz­
zugsteilnahme zugestanden wird. Deutlicher noch als in der Bulle 
‘Quia major’ desselben Jahres, die schon in diese Richtung zielt146, 
heißt es hier: suscipiant, quicunque voluerint, Signum crucis, wobei 
Frauen und andere, die zur aktiven Kreuzzugsführung ungeeignet sind, 
ihr Gelübde durch Redemptionen erfüllen können. Ob der Papst auf 
die Kinderkreuzzüge reagiert147 oder auf eine ihm in anderer Form 
hinterbrachte Kritik, ist natürlich nicht auszumachen. Auf jeden Fall 
trägt er plötzlich dem Wunsch nach einer breiten, nicht elitären Kreuz­
zugsteilnahme Rechnung, so wie es Petrus von Blois, Alanus von Lille, 
Fulko von Neuilly und die Kinderkreuzzüge formulieren und demon­
strieren. Jeder kann Kreuzfahrer werden148, und zwar für ein Unter­
nehmen, das nun auch wieder Jerusalem zum Ziel hat. Die spirituelle 
Kritik, wie sie die Kinderzüge darstellen, scheint die Kurie erreicht zu 
haben. Robert von Courson149, der päpstliche Legat und Prediger in 
Frankreich für den fünften Kreuzzug, teilt das Kreuz kurz danach 
genau an solche Bevölkerungsschichten aus, wie sie die Chronisten der 
Kinderkreuzzüge als Teilnehmer aufzählen, mparvuli, senes und mulie­
res - ja sogar Kranke werden nicht ausgenommen. Daß diese kuriale 
Politik jetzt wirklich auf die Ziele und Motive einschwenkt, wie sie die 
Schichten der freiwilligen Armutsbewegung mit der Unterstützung des 
Volkes in den Kinderkreuzzügen vorbringen, sieht man wiederum an 
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SCHER, Innocenz (wie Anm. 101) S. 279.

147) POWELL, Anatomy (wie Anm. 75) S. 9, hält ihn für gut informiert darüber. 
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